Informationen zur Umsatzsteuer-Rückerstattung
Durch eine Verfügung des Bundesfinanzministeriums im Jahre 2000 wurden alle Wasserversorger darauf hingewiesen, dass Arbeiten an Trinkwasserhausanschlüssen als eigenständige Leistungen zu betrachten sind und deshalb eine Besteuerung mit dem vollen Umsatzsteuer vorzunehmen ist. Diese Anweisung der Finanzverwaltung hatte zur Folge, dass bei der Festsetzung von Herstellungsbeiträgen im Zuge von Baugebietserschließungen, bei Erweiterung der Wasserversorgungsanlage in den Ortschaften Oblfing, Trupolding, Reit und Bradlberg, bei Wohnhausneu- oder Umbauten sowie bei der Berechnung von Kostenerstattungen für die Herstellung oder Unterhaltung von Wasserhausanschlüssen ab August 2000 die Wasserversorger verpflichtet waren, nicht mehr den ermäßigten Umsatzsteuersatz von 
7 %, sondern den allgemeinen Steuersatz von 16 %, später dann sogar von 19 % in Rechnung zu stellen.

Gegen die Entscheidung des Bundesfinanzministeriums wurde durch alle Instanzen bis hin zum Europäischen Gerichtshof erfolgreich geklagt. Letztendlich blieb dem Bundesfinanzhof keine andere Entscheidung mehr, als ebenfalls festzustellen, dass die Anwendung des vollen Steuersatzes nicht rechtens war und ab sofort nur der ermäßigte Steuersatz von 7 % anzusetzen ist. Der Vollzug dieser Regelung, vor allem aber die Behandlung aller „Altfälle“, bei denen der volle Steuersatz berechnet wurde, führte zu einem umfangreichen Abstimmungsprozess zwischen Finanz- und Innenministerien, Landesamt für Steuern und dem Bayerischen Gemeindetag. Diese Ergebnisse liegen nunmehr vor.
Erstattung der zuviel erhobenen Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer:

Den Hinweisen des Bayerischen Innenministeriums ist zu entnehmen, dass eine Rechtspflicht für den Wasserversorger zur Berichtigung von Amtswegen nicht besteht. Den Versorgern wird freigestellt, in eigener Zuständigkeit zu entscheiden, ob bestandskräftige Beitrags- oder Kostenerstattungsbescheide berichtigt werden. In der Sitzung vom 02.09.2009 hat der Marktgemeinderat Schöllnach die Rückerstattung der zuviel bezahlten Mehrwertsteuer auf entsprechenden Antrag hin beschlossen. Betroffen sind alle Herstellungs- und Kostenerstattungsbescheide, die mit dem vollen Steuersatz von 16 % bzw. 19 % seit dem 12. August 2000 ergangen sind. Eine Verzinsung des Erstattungsbetrages erfolgt nicht.
Wer kann eine Rückerstattung geltend machen?

Erstattungsberechtigt ist der Adressat des teilweise zu ändernden Ausgangsbescheides bzw. dessen Gesamtrechtsnachfolger. Hingegen ist der Einzelrechtsnachfolger, der etwa das Grundstückseigentum durch Kauf und Übereignung erworben hat, nicht erstattungsberechtigt. War der Erstattungsberechtigte zum Zeitpunkt des Erlasses des zu ändernden Ausgangsbe-scheids vorsteuerabzugsberechtigt, so erfolgt ebenfalls keine Berichtigung, weil die gezahlte Umsatzsteuer bereits im Wege des Vorsteuerabzugs vom Finanzamt erstattet wurde.

Ist ein Antrag auf Rückerstattung erforderlich?

Ein schriftlicher Antrag ist in jedem Fall erforderlich, da zur Bearbeitung bestimmte Angaben notwendig sind. Neben dem Download auf der Homepage des Marktes Schöllnach (www.schoellnach.de)  liegen die Antragsformulare ab sofort im Rathaus Schöllnach 
(Bauamt, ZiNr. 17) während der allgemeinen Dienstzeit bereit. Der Antrag kann im Anhang dieses Artikels heruntergeladen werden oder zusätzlich auch  per e-mail: michael.rimboeck@schoellnach.de  angefordert werden. Die Anträge auf Rückerstattung sind bis spätestens 30.06.2010 zu stellen. 
Da jeder einzelne Fall geprüft werden muss, kann sich die Bearbeitung der Anträge leider etwas verzögern. Der Markt Schöllnach bittet um Verständnis und von frühzeitigen Nachfragen bei der Verwaltung im Anschluss an die Antragstellung abzusehen.

MARKT SCHÖLLNACH

gez. Oswald

1. Bürgermeister
